
KSG Group (KSG GmbH, KSG Austria GmbH) 
Allgemeine Lieferbedingungen  

Stand: September 2022 
 

KSG Group Allgemeine Lieferbedingungen                                                                  Seite 1 von 3 

1.   Geltungsbereich, Form 
 

1.1. Unsere nachstehenden Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) gelten für alle Ange-
bote, Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens gegenüber Auftraggebern 
(im Folgenden „AG“ genannt). Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen 
des AGs erkennen wir nicht an, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen 
des AG die Lieferung an den AG vorbehaltlos ausführen. Vereinbarungen bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingungen des Schriftformerfordernisses 
selbst. 

1.2. Unsere Vertragspartner werden „Auftraggeber (AG)“ genannt, unabhängig von ihrer 
sich aus dem jeweiligen Vertrag ergebenden Bezeichnung im Rechtssinne. Unser Un-
ternehmen wird im Folgenden „Auftragnehmer (AN)“ genannt. 

1.3. Diese ALB gelten nur, wenn der Auftraggeber Unternehmer gemäß § 14 BGB, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. 

1.4. Die ALB gelten auch für schwebende und alle künftigen Geschäfte mit dem AG, sofern 
es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

1.5. Die ALB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstel-
len oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes verein-
bart, gelten die ALB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des AGs gültigen bzw. jeden-
falls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung 
auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf 
sie hinweisen müssten. 

1.6. Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem AG (z. B. Rahmenliefer-
verträge und Qualitätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Auftrags-
bestätigung haben Vorrang vor diesen ALB.  

1.7. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den Ver-
trag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich ab-
zugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser ALB schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, 
E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbeson-
dere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

1.8. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit sie in diesen ALB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausge-
schlossen werden. 

 
2.  Vertragsschluss, Änderung und Stornierung 

 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich an-

ders vereinbart. Dies gilt auch, wenn wir dem AG Kataloge, technische Dokumentatio-
nen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer 
Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehal-
ten. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen des 
AN vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernich-
ten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt wer-
den oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Der AG 
verpflichtet sich, vom AN als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen 
nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

2.2. Auftragserteilungen bzw. Bestellungen durch den AG gelten als verbindliches Ver-
tragsangebot. Bei nachträglichen Änderungen der Auftragserteilung bzw. der Bestel-
lung ist der AG verpflichtet, an den AN 110,00 € zu zahlen. Bei einer Stornierung des 
Auftrages bzw. einer Auftragsposition ist der AG verpflichtet, 5 % des Auftragswertes, 
mindestens 200,00 €, zzgl. Anarbeitungskosten und Kostenerstattung für auftragsbe-
zogene Sondermaterialien an den AN zu zahlen. Der Nachweis höherer Aufwendungen 
als die in den vorgenannten vorgenannten – in 2.2. Satz 1 und Satz 2 enthaltenen – 
Pauschalen durch den AN bleibt unberührt; die vorstehend genannten Pauschalen sind 
auf weitergehende Geldansprüche des AN anzurechnen. Dem AG bleibt der Nachweis 
gestattet, dass dem AN keine oder nur wesentlich geringere Aufwendungen als vorste-
hende Pauschalen (Ziff. 2.2., Satz 1 und Satz 2) entstanden sind.  

2.3.  Angaben des AN zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Dar-
stellungen desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maß-
geblich, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart oder die Verwendbarkeit zum ver-
traglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind 
keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kenn-
zeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abwei-
chungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserun-
gen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgese-
henen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.4.  Unsere Angestellten oder Handelsvertreter sind nicht befugt, mündliche Zusicherun-
gen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.  

 
3.  Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
 
3.1. Wir liefern in der Regel „DAP“ (INCOTERMS 2020) oder „FCA“ (INCOTERMS 2020). So-

fern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder anderweitig im 
Einzelfall nichts anders vereinbart ist, ist Lieferung „EXW“ (INCOTERMS 2020) verein-
bart.  

3.2. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder anderweitig im 
Einzelfall nichts anders vereinbart ist,  
- unterstehen die Versandart und die Verpackung dem pflichtgemäßen Ermes-

sen des AN und  
- die Sendung wird vom AN nur auf ausdrücklichen Wunsch des AG und auf des-

sen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden o-
der sonstige versicherbare Risiken versichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3. Der AN ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

 die Teillieferung für den AG im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks ver-
wendbar ist, 

 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

 dem AG hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entste-
hen (es sei denn, der AN erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

3.4. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder anderweitig im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, geht die Gefahr spätestens mit der Übergabe 
des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist), an 
den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Dritten auf den AG über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
AN noch andere Leistungen (z. B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzö-
gert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache 
beim AG liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den AG über, an dem der Lieferge-
genstand versandbereit ist und der AN dies dem AG angezeigt hat. 

3.5. Soweit eine Abnahme ausdrücklich vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 
steht es gleich, wenn der AG im Verzug der Annahme ist.  

3.6. Kommt der AG in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder ver-
zögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom AG zu vertretenden Gründen, so sind 
wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwen-
dungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Bei Lagerung durch den AN betragen die La-
gerkosten (0,25 %) des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 
abgelaufener Woche. Der Nachweis eines höheren Schadens und unserer gesetzlichen 
Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädi-
gung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geld-
ansprüche anzurechnen. Dem AG bleibt der Nachweis gestattet, dass dem AN über-
haupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale ent-
standen ist.     

 
4. Lieferfrist und Lieferverzug  
 
4.1. Vom AN in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gel-

ten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester 
Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen 
sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

4.2. Der AN kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des AG – vom AG eine Verlänge-
rung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leis-
tungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der AG seinen vertraglichen Ver-
pflichtungen dem AN gegenüber nicht nachkommt. 

4.3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk 
des AN verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme 
zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahme-
termin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 

4.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den AG hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mittei-
len. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir be-
rechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Ge-
genleistung des AG werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit 
der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 
durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

4.5. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den AG erforderlich. Geraten wir in 
Lieferverzug, so kann der AG pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. 
Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs   0,5 % 
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Lieferwerts der 
verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem AG gar 
kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

4.6. Die Rechte des AGs gem. Ziff. 9 dieser ALB und unsere gesetzlichen Rechte, insbeson-
dere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Un-
zumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

 
5.  Höhere Gewalt   

 
5.1. Unbeschadet Ziff. 4.4. verlängern sich die Lieferfristen angemessen, sofern die Nicht-

einhaltung der Lieferfristen zurückzuführen ist auf 
 
a) höhere Gewalt (wie Naturkatastrophen, Unruhen, behördliche Maßnahmen, 

Seuchen, einschließlich Epidemien und Pandemien (soweit ein Gefahrenniveau 
von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut, Nordufer 10, 
DE 13353 Berlin, festgelegt ist) sowie bei Transportstörung, Streiks, Aussperrung 
oder sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von uns nicht zu ver-
tretenden Umständen, die uns die Erfüllung unserer Vertragspflichten wesent-
lich erschweren oder unmöglich machen, wie  

b) Cyber Attacken, Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System des AN, 
soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt er-
folgten, 

c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen sowie sonstigen an-
wendbaren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirt-
schaftsrechts oder aufgrund sonstiger Umstände, die vom AN nicht zu vertreten 
sind.  
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5.2. Treten Ereignisse nach Ziff. 5.1. ein, so werden wir den AG hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig die voraussichtlich neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des AG 
werden wir unverzüglich erstatten. 

 
5.3. Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von 

Ereignissen nach Ziff. 5.1. der vereinbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist 
überschritten, so ist der AG berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Wei-
tergehende Ansprüche des AG, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in die-
sem Fall ausgeschlossen.  

5.4. Vorstehende Regelung gemäß Ziff. 5.3. gilt entsprechend, wenn aus den in Ziff. 5.1. 
genannten Gründen auch ohne vertragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins 
dem AG ein weiteres Festhalten am Vertrag objektiv unzumutbar ist.  

 
6. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungen  

 
6.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses aktuellen Preise. Mehr- oder Sonderleistungen werden geson-
dert berechnet. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang.  

6.2. In der Regel verstehen sich unsere Preise „DAP“ (INCOTERMS 2020) oder „FCA“ (IN-
COTERMS 2020). Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt 
oder anderweitig im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich unsere 
Preise „EXW“ (Incoterms 2020) ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in 
Rechnung gestellt.  

6.3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus-
gewiesen.   

6.4. Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.  
6.5. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt   oder anderweitig im 

Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Wir sind jedoch, auch im Rah-
men einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz 
oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt 
erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.  

6.6. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der AG in Verzug. Der Kaufpreis ist wäh-
rend des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins 
(vgl. § 353 HGB) unberührt.  

6.7. Dem AG stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als ein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung 
bleiben die Gegenrechte des AG unberührt.  

6.8. Der AN ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach 
Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 
AG wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 
Forderungen des ANs durch den AG aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (ein-
schließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefähr-
det wird.  

6.9. Der AN ist berechtigt, von dem AG zu verlangen, dass im Falle von Kostenerhöhungen, 
die insbesondere aufgrund von Material- und Energiepreisänderungen eintreten, eine 
Einigung über einen neuen Preis unter Berücksichtigung der Kostenerhöhungen er-
zielt wird. Für den umgekehrten Fall, dass Kostensenkungen eintreten, kann der AG 
dies gegenüber dem AN geltend machen und es ist ebenfalls ein neuer Preis unter 
Berücksichtigung der Kostensenkungen zu vereinbaren.      

 
7.  Eigentumsvorbehalt 

 
7.1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware), bei denen die Kaufpreisforderung 

sofort fällig wird oder für die Fälligkeit der Kaufpreisforderung eine Zahlungsfrist von 
bis zu einschließlich 30 Tagen nach Lieferung, Lieferung mit Aufstellung / Montage o-
der Rechnungseingang vereinbart wurde, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Ei-
gentum des AN.  

7.2. In allen anderen Fällen, bleiben die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) 
Eigentum des AN bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den AG aus der Geschäftsver-
bindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem AN 
zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der 
AN auf Wunsch des AG einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; 
dem AN steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten 
zu.  

7.3. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem AG eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern 
im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wie-
derverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass 
das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtun-
gen erfüllt hat.  

7.4. Veräußert der AG Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen For-
derungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber an den AN ab, ohne dass 
es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzel-
preis vereinbart wurde, so tritt der AG denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an 
den AN ab, der dem vom AN in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware ent-
spricht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. a) Dem AG ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 
Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für 
den AN. Der AG verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den AN mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware.  

b) AN und AG sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermi-
schung mit anderen, nicht dem AN gehörenden Gegenständen dem AN in jedem 
Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus 
dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware 
zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung 
ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware.  

c)  Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 7.4. gilt auch für die neue 
Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem vom AN 
in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten 
Vorbehaltsware entspricht.  

d) Verbindet der AG die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sa-
chen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch 
seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Ne-
benrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbun-
denen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der 
Verbindung an den AN ab. 

7.6. Bis auf Widerruf ist der AG zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiter-
veräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselpro-
test oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zah-
lungsunfähigkeit des AGs, ist der AN berechtigt, die Einziehungsermächtigung des AGs 
zu widerrufen. Außerdem kann der AN nach vorheriger Androhung unter Einhaltung 
einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen For-
derungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den AG ge-
genüber dem Kunden verlangen. 

7.7.  Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter 
hat der AG den AN unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines be-
rechtigten Interesses hat der AG dem AN unverzüglich die zur Geltendmachung seiner 
Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen auszuhändigen. 

7.8.  Bei Pflichtverletzungen des AGs, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der AN nach er-
folglosem Ablauf einer dem AG gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der 
Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der AG ist zur Herausgabe ver-
pflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder 
der Pfändung der Vorbehaltsware durch den AN liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, der AN hätte dies ausdrücklich erklärt. 

 
8. Mängelhaftung, Aufwendungsersatz  

 
8.1. Mängelansprüche des AG setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-

deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
Auf Verlangen des ANs ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den AN 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der AN die Kosten des güns-
tigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefer-
gegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs befindet.  

8.2. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der AN nach seiner innerhalb ange-
messener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
verpflichtet und berechtigt. Das Recht des AN, die Nacherfüllung unter den gesetzli-
chen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der AN ist außerdem dazu be-
rechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der AG den 
fälligen Kaufpreis bezahlt. Der AG ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Man-
gel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Im Falle des Fehlschlagens, 
d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzö-
gerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der AG vom Vertrag zurücktre-
ten oder den Kaufpreis angemessen mindern. Bei einem unerheblichen Mangel be-
steht jedoch kein Rücktrittsrecht.  

8.3. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des ANs, kann der AG unter den in Ziff. 9. 
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

8.4. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der AN aus lizenzrechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der AN nach seiner Wahl seine Ge-
währleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des AG 
geltend machen oder an den AG abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den AN 
bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach 
Maßgabe dieser ALB nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genann-
ten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, bspw. auf-
grund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die 
Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des AG gegen den AN ge-
hemmt. 

8.5. Die Gewährleistung entfällt, wenn der AG ohne Zustimmung des ANs den Liefergegen-
stand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch un-
möglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der AG die durch die Än-
derung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

8.6. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Ein-
baukosten tragen bzw. erstattet der AN nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der AN vom AG die aus dem 
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 
Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, wenn der AN wusste oder fahrlässig 
nicht wusste, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

8.7. Rückgriffsansprüche des AG gegen den AN gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäu-
fers) bestehen nur insoweit, als der AG mit seinem Abnehmer keine über die gesetzli-
chen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Ansprüche 
aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den 
AG oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, wei-
terverarbeitet wurde. 
Unberührt bleibt die gesetzliche Sondervorschrift nach § 478 BGB. 

8.8. Ansprüche des AG auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen beste-
hen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziff. 9. (Sonstige Haftung) und sind im 
Übrigen ausgeschlossen.  
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9. Sonstige Haftung  
 

9.1. Die Haftung des AN auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbes. aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Ver-
letzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sowie 
sonstige Beratungen (vgl. im Folgenden: Ziff. 9.6.) ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses Ziff. 9. eingeschränkt. 

9.2. Der AN haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Ver-
treter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Ver-
pflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen 
Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die die an ihn nach § 434 
BGB gestellten Anforderungen mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Bera-
tungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem AG die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Per-
sonal des AG oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwe-
cken. 

9.3. Soweit der AN gem. Ziff. 9.2. dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese 
Haftung auf Schäden begrenzt, die der AN bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge 
von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit sol-
che Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischer-
weise zu erwarten sind. 

9.4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Um-
fang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des ANs. 

9.5. Soweit der AN technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte 
oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungs-
umfang gehören, geschieht dies unentgeltlich. Für derartige Auskünfte bzw. Beratun-
gen gilt aber die Haftungsregelung nach dieser Ziff. 9. 

9.6. Die Einschränkungen dieses Ziff. 9. gelten nicht für die Haftung des ANs wegen vor-
sätzlichen und grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerk-
male, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
10. Verjährung  

 
10.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

10.2. Handelt es sich bei der Ware um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht hat (Baustoff und Bauteil), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch wei-
tere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 445b BGB). 

10.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche (sowie im Hinblick auf Beratungen gem. 
Ziff. 9.6.) des AGs, die auf einem Mangel der Ware oder der Beratung bzw. Auskunft 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Unberührt 
bleiben zwingende gesetzliche Verjährungsvorschriften.   

10.4. Aufwendungsersatzansprüche des AG gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) 
verjähren ebenfalls gem. Ziff. 10.1. (1 Jahr ab der Ablieferung bzw. Abnahme), voraus-
gesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf.  

10.5. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf, Hemmung und Neubeginn der Fristen blei-
ben unberührt.  

 
11. Schutzrechte  

 
11.1. Der AN steht nach Maßgabe diese Ziff. 11 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von 

gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner 
wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm 
gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

11.2. In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheber-
recht eines Dritten verletzt, wird der AN nach seiner Wahl und auf seine Kosten den 
Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr 
verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten 
Funktionen erfüllt, oder dem AG durch Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem Drit-
ten das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem AN dies innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums nicht, ist der AG berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des AG unter-
liegen den Beschränkungen des Ziff. 9 dieser ALB. 

11.3. Bei Rechtsverletzungen durch vom AN gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der 
AN nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für 
Rechnung des AG geltend machen oder an den AG abtreten. Ansprüche gegen den AN 
bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses Ziff. 11 nur, wenn die gerichtliche 
Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlie-
feranten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

 
12. Rücknahme / Exportkontrolle / Produktzulassung / Einfuhrbestimmungen  

 

12.1. Die gelieferte Ware ist mangels abweichender vertraglicher Vereinbarungen mit dem 
AG zum erstmaligen Inverkehrbringen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland o-
der bei Lieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ins vereinbarte Land der 
Erstauslieferung (Erstlieferland) bestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Die Ausfuhr bestimmter Güter durch den AG von dort kann – z. B. aufgrund ihrer Art 
oder ihres Verwendungszweckes oder Endverbleibs – der Genehmigungspflicht un-
terliegen. Der AG ist selbst verpflichtet, dies zu prüfen und die für diese Güter ein-
schlägigen Ausfuhrvorschriften und Embargos, insbesondere der Europäischen Union 
(EU), Deutschland bzw. anderer EU-Mitgliedsstaaten sowie gegebenenfalls der USA 
oder asiatischer oder arabischer Länder und aller betroffener Drittländer, strikt zu be-
achten, soweit er die von uns gelieferten Produkte ausführt, oder durch Dritte aus-
führen lässt.  
Zudem ist der AG verpflichtet, sicherzustellen, dass vor der Verbringung in ein ande-
res als das mit uns vereinbarte Erstlieferland durch ihn die erforderlichen nationalen 
Produktzulassungen oder Produktregistrierungen eingeholt werden und dass die im 
nationalen Recht des betroffenen Landes verankerten Vorgaben zur Bereitstellung 
der Anwenderinformationen in der Landessprache und auch alle Einfuhrbestimmun-
gen erfüllt sind.  

12.3. Der AG wird insbesondere prüfen und sicherstellen, und uns auf Aufforderung nach-
weisen, dass  

- die überlassenen Produkte nicht für eine rüstungsrelevante, kerntechnische 
oder waffentechnische Verwendung bestimmt sind;  

- keine Unternehmen und Personen, die in der US-Denied Persons List (DPL) ge-
nannt sind, mit US-Ursprungswaren, US-Software und US-Technologie belie-
fert werden;  

- keine Unternehmen und Personen, die in der US-Warning List, US-Entity List 
oder US-Specially Designated Nationals List genannt sind, ohne einschlägige 
Genehmigung mit US-Ursprungserzeugnissen beliefert werden;  

- keine Unternehmen und Personen beliefert werden, die in der Liste der Spe-
cially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Desig-
nated Global Terrorists oder der Terroristenliste der EU oder anderer einschlä-
gige Negativlisten für Exportkontrollen genannt werden;  

- keine militärischen Empfänger mit den von uns gelieferten Produkten belie-
fert werden;  

- keine Empfänger beliefert werden, bei denen ein Verstoß gegen sonstige Ex-
portkontrollvorschriften, insbesondere der EU oder der ASEAN-Staaten vor-
liegt;  

- alle Frühwarnhinweise der zuständigen deutschen oder nationalen Behörden 
des jeweiligen Ursprungslandes der Lieferung beachtet werden.  

Bei den vorstehend genannten Negativlisten handelt es sich um die Negativlisten in 
der jeweils aktuellen Fassung. 

12.4. Der Zugriff auf und die Nutzung von unsererseits gelieferten Gütern darf nur dann 
erfolgen, wenn die oben genannten Prüfungen und Sicherstellungen durch den AG 
erfolgt sind; anderenfalls hat der AG die beabsichtigte Ausfuhr zu unterlassen und 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.  

12.5. Der AG verpflichtet sich, bei Weitergabe der von uns gelieferten Güter an Dritte diese 
Dritten in gleicher Weise wie in den Ziff. 12.1.-12.4. zu verpflichten und über die Not-
wendigkeit der Einschaltung solcher Rechtsvorschriften zu unterrichten.  

12.6. Der AG stellt bei vereinbarter Lieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
auf seine Kosten sicher, dass hinsichtlich der von uns zu liefernden Ware alle nationa-
len Einfuhrbestimmungen des Erstlieferlandes erfüllt sind.  

12.7. Der AG stellt uns von allen Schäden und Aufwänden frei, die aus der schuldhaften 
Verletzung der vorstehenden Pflichten gem. Ziff. 12.1.-12.6. resultieren.  

 
13. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
 
13.1. Für diese ALB und die Vertragsbeziehung zwischen dem AN und dem AG gilt das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, ins-
besondere des UN-Kaufrechts. 

13.2. Ist der AG Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch in-
ternationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist das für den Geschäftssitz des AN in DE 09390 Gornsdorf zustände 
Gericht. Entsprechendes gilt, wenn der AG Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind 
jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des AG zu 
erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zu-
ständigkeiten, bleiben unberührt.  

13.3. Handelsübliche Klauseln sind nach den jeweils gültigen INCOTERMS der International 
Chamber of Commerce (ICC) in Paris auszulegen. 


